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Positiv Denken – Verantwortungsvoll Lenken – Vertrauen Schenken 

 

NACHRICHTEN  DER  MARKTGEMEINDE 

D O N N E R S K I R C H E N 
INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS 
 Herausgeber: Marktgemeinde 7082 Donnerskirchen, Bgm. Johannes Mezgolits, Hauptstr. 29,  

 Email: post@donnerskirchen.bgld.gv.at, Internet: www.donnerskirchen.at, Tel.: 02683/8541 
 

An einen Haushalt 16.November 2020  
 

Liebe Donnerskirchnerinnen, liebe Donnerskirchner! 

 

In ganz Österreich wird am Dienstag ein 

neuer Lockdown per Verordnung des 

Bundes in Kraft treten, um die sogenannte 

2. Welle der Corona Pandemie 

einzudämmen. Diese Einschränkungen 

werden auch Auswirkungen auf das 

öffentliche Leben in Donnerskirchen haben. 

Gemeinsam mit meinem Team haben wir uns in den letzten Wochen auf 

dieses Szenario vorbereitet, um eine gewisse Normalität sowie Stabilität 

aufrecht erhalten zu können. Auch wenn die Einschränkungen massiv 

erscheinen, ist es unsere Pflicht, all jene Mitmenschen zu schützen, die vom 

Coronavirus besonders gefährdet sind und intensivmedizinische Betreuung 

benötigen. 

Doch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in systemrelevanten 

Berufen galten und gelten andere Regeln. Sie werden gebraucht, und zwar 

dringender denn je! In Friedenszeiten hat keine Krise, ja kein anderes Virus 

unsere Arbeitswelt je so herausgefordert und an die Grenzen der 

Belastbarkeit gebracht wie dieses. 

mailto:post@donnerskirchen.bgld.gv.at
http://www.donnerskirchen.at/
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Für all jene Donnerskirchnerinnen und Donnerskirchner, die weiterhin ihrer 

Erwerbstätigkeit nachgehen und Kinder zu betreuen haben, werden die 

nächsten Wochen eine ganz besonders herausfordernde Zeit. Deshalb habe 

ich veranlasst, dass die gesamten verfügbaren Personalressourcen 

(Pädagoginnen, Helferinnen, sowie der Verwaltungsdienst) 

schwerpunktmäßig im Donnerskirchner Bildungsbereich eingesetzt werden 

und vor Ort unterstützend tätig sind. Jede Familie in Donnerskirchen, die 

Betreuung benötigt (für Kinder bis zur 4. Klasse Volksschule), wird diese, 

solange es in meiner Möglichkeit steht, auch bekommen. Schon bei den 

Schulschließungen im Frühjahr konnte ich durch viele Gespräche in 

Erfahrung bringen, dass für erwerbstätige Eltern dieses Engagement der 

Gemeinde Donnerskirchen eine enorme Erleichterung darstellte. 

Gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit meistern. Wir halten 

zusammen!    

 

 Eckpunkte der Verordnung 
 
Inkrafttreten: Dienstag, 17. November 2020 
Außerkrafttreten: Voraussichtlich 6. Dezember 2020  
 
Ausgangsbeschränkungen  

 
Man darf nur aus ganz bestimmten 
Gründen das Haus verlassen:  

• Arbeit  

• Notwendige Grundbedürfnisse 

des täglichen Lebens  

• Anderen Menschen 

helfen/pflegen 

• Bewegung an der frischen Luft  

 
Bitte: Treffen Sie niemanden!  
Verbringen Sie die Zeit mit jenen 
Menschen, mit denen Sie im 
gemeinsamen Haushalt leben.  
Wenn Sie alleine Leben, definieren Sie 
eine Person mit der Sie während des 
Lockdowns persönlichen Kontakt halten.  
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Dürfen sich Familien treffen?  
 
Familientreffen Geburtstagsfeiern, 
Jubiläumsfeiern sind nicht erlaubt.  
Ausgenommen sind einzelne Angehörige, 
wenn sie z.B. Unterstützung brauchen. 

Öffentliche Orte  Grundsätzlich gilt: An öffentlichen Orten 
ist zu allen Personen, die nicht im 
eigenen Haushalt leben, ein Meter 
Abstand zu halten. Bei Treffen in 
geschlossenen öffentlichen Räumen ist 
ein Meter Abstand zu halten und ein 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
 

 
Kindergärten und Pflichtschulen  

 
Umstellung auf Fernunterricht. 
Betreuung und Lernunterstützung am 
Schulstandort und in Kindergärten 
möglich, für jene die es brauchen.  

 
Oberstufen und Universitäten  

 
Oberstufen und Universitäten werden im 
Fernunterricht betrieben.  

 
Einzelhandel und Dienstleistungen  

 
Handel ist geschlossen. Ausnahme bildet 
die Deckung des täglichen Bedarfs z.B.: 
Lebensmittelgeschäfte, Drogerien oder 
Apotheken bleiben geöffnet. Körpernahe 
Dienstleistungen wie z.B. Frisöre, 
Kosmetiker, Schönheitspfleger, 
Tätowierer oder Masseure sind 
untersagt.  
Großhandel für Gewerbetreibende (z.B. 
Maler, Installateur, Elektriker etc.)  
geöffnet bleiben.  

 
Arbeitsplatz  

 
Überall wo es möglich ist, soll im Home-
Office gearbeitet werden. Am 
Arbeitsplatz muss zwischen Personen ein 
Meter Abstand gehalten werden, sofern 
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es keine anderen Schutzmaßnahmen 
(Plexiglaswände etc.) gibt. Ist das 
Abstandhalten nicht möglich, und gibt es 
keine anderen Schutzmaßnahmen 
(Trennwände, Plexiglas, feste Teams etc.) 
so ist das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutz notwendig.   

 

 

Alten-, Pflege- und Behindertenheime  MitarbeiterInnen müssen wöchentlich 
getestet werden.  
Neu aufgenommene Bewohner müssen 
ein negatives Ergebnis eines Corona-
Tests vorweisen.  
Besucher müssen ein negatives 
Testergebnis vorweisen. Es darf nur ein 
Besucher pro Bewohner, pro Woche 
kommen.  
Minderjährige Bewohner von 
Behindertenheimen und 
unterstützungsbedürftige Bewohner 
dürfen von zwei Personen besucht 
werden (z.B. Eltern).  
Ausgenommen von der eine 
Person/Woche Regelung ist z.B. Palliativ- 
oder Hospizbegleitung.  
Die Betreiber haben zudem ein COVID-
19-Präventionskonzept zur Minimierung 
des Infektionsrisikos zu erstellen.  

 
Kranken- und Kuranstalten  

 
MitarbeiterInnen müssen wöchentlich 
getestet werden.  
Es darf nur ein Besucher pro Patient, pro 
Woche kommen, sofern der Aufenthalt 
länger als eine Woche dauert.  
Minderjährige und 
unterstützungsbedürftige Patienten 
dürfen von zwei Personen begleitet bzw. 
besucht werden (z.B. Eltern).  
Ausgenommen von der eine 
Person/Woche Regelung ist z.B. 
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Begleitung zu 
Schwangerschaftsuntersuchungen vor, 
bei und nach der Entbindung oder 
Palliativ- oder Hospizbegleitung.  
Die Betreiber haben zudem ein COVID-
19-Präventionskonzept zur Minimierung 
des Infektionsrisikos zu erstellen.  

 
Gastronomie  

 
Gastronomiebetriebe sind geschlossen. 
Abholung ist im Zeitraum von 06:00-
19:00 Uhr möglich. Ohne zeitliche 
Beschränkung erlaubt bleiben 
Lieferservices.  

 
Kneipen, Bars, Nachtlokale  

 
Sind geschlossen.  

 
Hotels und Beherbergungsbetriebe  

 
Sind geschlossen. Ausnahmen gibt es z.B. 
für unaufschiebbare Geschäftsreisen.  

 
Kultur & Veranstaltungen  

 
Veranstaltungen sind untersagt 
(darunter fallen etwa kulturelle 
Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, 
Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern und 
Weihnachtsmärkte). Ausgenommen sind 
Proben und künstlerische Darbietungen 
ohne Publikum, die zu beruflichen 
Zwecken erfolgen.   

 

Sport  Alle Kontaktsportarten (Fußball etc.) sind 
untersagt, Sportstätten sind für 
Hobbysportlern geschlossen.  

 
Freizeitbetriebe  

 
Das Betreten von Freizeiteinrichtungen 
wie Fitnessstudios, Hallenbäder, Museen, 
Kinos oder Tierparks ist untersagt.  

 
Spitzensport  

 
Spitzensportler und ihre Trainer dürfen 
Sportstätten betreten und ihren Sport 
beruflich ausüben oder an 
internationalen Wettbewerben 
teilnehmen.  
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Fahrgemeinschaften und Taxis 

 
Das Bilden von Fahrgemeinschaften und 
das Benützen von Taxis ist nur zulässig, 
wenn pro Sitzreihe (inkl. Lenker) nur zwei 
Personen sitzen. Außerdem ist ein Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. Ausnahmen gibt 
es für Transporte von 
Kindergartenkindern oder für Transporte 
von Menschen mit Behinderungen, wenn 
dies aufgrund der Anzahl der Fahrgäste 
sowie beim Ein- und Austeigen 
erforderlich ist.  

 
Massenbeförderungsmittel  

 
Öffentliche Verkehrsmittel können 
benützt werden. In den Verkehrsmitteln 
und auf U-Bahn-Stationen, 
Bushaltestellen, Flughäfen etc. ist ein 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen und ein 
Meter Abstand zu halten.  

 
Veranstaltungen zur Religionsausübung  

 
Die Religionsausübung ist erlaubt. Die 
Religionsgemeinschaften treffen eigene 
Regeln zur Minimierung des 
Infektionsrisikos, wobei im Innenraum 
jedenfalls MNS zu tragen ist.  
Begräbnisse können mit höchstens 50 
Personen, Mindestabstandsregel und 
Mund-Nasen-Schutz durchgeführt 
werden.  

 
Hochzeiten  

 
Die Hochzeit im Standesamt ist nur in 
Ausnahmefällen möglich. Hochzeitsfeiern 
sind untersagt.  

 

 
Wichtige Telefonnummern: 
 

• Hotline 1450 – bei Verdacht auf COVID-19-Erkrankung (rund um die Uhr)  

• Kreisarzt Dr. Martin Karall - 02683/8549 

• Schutzengel-Apotheke Donnerskirchen - 02683/8542 

• Gemeindeamt Donnerskirchen – 02683/8541, 
post@donnerskirchen.bgld.gv.at) 

• Bgm. Johannes Mezgolits – 0699/11968002 – für sonstige Anfragen  

mailto:post@donnerskirchen.bgld.gv.at
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• Telefonseelsorge – Notruf 142 

• Telefonseelsorge Burgenland – 02682/777 
 

Aktuelle Infos & Updates finden sie zentral auf www.oesterreich.gv.at 

 

AUS DER GEMEINDE - UNSER DONNERSKIRCHEN 

Regionalität ist heute wichtiger denn je! 
 
Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns mit Produkten, die vor Ort 
produziert oder angeboten werden, versorgen können. Unsere Bäuerinnen und 
Bauern, Unternehmer sowie unsere Händler leisten hier einen ganz besonderen 
und wertvollen Beitrag. Ich danken auch allen Direktvermarktern und möchten 
diverse Plattformen hervorheben, die Konsumenten und Produzenten 
zusammenbringen. Regionalität, egal ob biologisch oder konventionell, ist in der 
jetzigen Situation wichtiger denn je. Nicht nur jetzt in der Krise sollte dieses 
Bewusstsein vorhanden sein! Die heimische Landwirtschaft sorgt für gesunde 
Lebensmittel und Produkte aus der Region, für die Region. 
Seit vielen Jahren gibt es Online-Plattformen, die regionale Produzenten mit 
Konsumenten zusammenbringen. Diese Plattformen bieten digitale 
Verkaufsmöglichkeiten für regionale Lebensmittelerzeuger und haben angesichts 
der Corona-Krise gezeigt, was Regionalität für unsere Versorgungssicherheit leisten 
kann. Mein Dank gilt allen Landwirten und Direktvermarktern sowie Händlern, egal 
ob biologisch oder konventionell. Den Wert der Versorgung mit regionalen 
Produkten wissen die Menschen jetzt mehr zu schätzen. Darauf müssen wir auch 
für die Zukunft achten. Ich bedanke mich aber auch bei allen Donnerskirchner 
Gewerbetreibenden, die mit Ihren Waren und Dienstleistungen, unser Dorfleben 
enorm bereichern.  
 
Ich lade alle bäuerlichen Betriebe, Direktvermarkter, Dienstleister und 
Unternehmer und Händler aus Donnerskirchen ein, sich in der 
Gemeindeservicestelle (Tel.: 02683/8541 oder per E-Mail: 
post@donnerskirchen.bgld.gv.at)  zu melden. So kann diese Liste mit ihren 
Produkten und Dienstleistungen ständig erweitert werden. 
 

 

Geöffnete Unternehmen in Donnerskirchen 
 
➢ Nah & Frisch Irene Moyses Hauptstraße 20 – Mo- Sa. 06:00 – 12:00 Uhr (02683 8524), 

office@moyses.at 

Lieferservice Manfred Moyses – Bestellungen an 02685/710 52 (06:30-12:00 Uhr), 

office@moyses.at bzw. direkt im online Shop www.regionalleben.at/nahversorger  
 
 

http://www.oesterreich.gv.at/
mailto:post@donnerskirchen.bgld.gv.at
mailto:office@moyses.at
mailto:office@moyses.at
http://www.regionalleben.at/nahversorger
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➢ Bäuerlicher Direktvermarkter Bernd Spreizenbarth (Fleisch- Wurst und Selchwaren) in 

der Bahnstraße 86 – Mo. u. Di.: 17:00-19:00 Uhr und Do.-Fr.: 17:00-19:00 Uhr,  

Samstag 09:00 – 13:00 Uhr.  
 Bestellungen unter: 0676 68 32 794 – Lieferservice auf Anfrage möglich! 

 

➢ Gebäck Oase - Karin Weber Hauptstraße 2.  Öffnungszeiten Mo-Fr: 06:30 -11:00 Uhr 

und Sa: 07:00-11:00 Uhr Tel.: 0699 10 19 2971 

 

➢ Wein aus Donnerskirchen: Viele Donnerskirchner Winzerfamilien liefern ihre Weine 

selbst oder per Botendienst. Anfragen bitte beim Weingut ihres Vertrauens. 

 
➢ Sti(e)l & Stängel Daniela Sommer in der Neusiedlerstraße 15.  

Lieferservice wird angeboten  Tel.: 0699 12 79 7847 

 

 
Schnitzel Hauszustellung auf Vorbestellung für Samstag u. 
Sonntag! 11.45 bis 13.30 Uhr. 
Kontakt: 02683/8506, www.schemitz.at, info@schemitz.at 

___________________________________________________________________________ 

 

Menü: Abholung von Montag bis Samstag von 11.00 bis 12.30 Uhr.  

 

Kontakt: 02683/30164, www.gasthaus-kolarik.at, office@gasthaus-kolarik.at 
 

Wir liefern von Mittwoch bis Samstag von 17.00 – 20.00 
Uhr und Sonntag von 11.00 – 20.00 Uhr. (Putenschnitzel, 
Wiener Schnitzel, Pizza, ……) Lieferung ab € 15,-- 

Mindestbestellwert in Donnerskirchen gratis! Sonst € 5,-- Lieferkosten. Wir liefern auch nach 
Purbach, Breitenbrunn, Oggau, Oslip und Schützen. 

Kontakt: 02683/30110, www.weinland-hotel.at, office@weinlandhotel.at 

 

Ihr  

Bürgermeister  

Johannes Mezgolits 

http://www.schemitz.at/
mailto:info@schemitz.at
http://www.gasthaus-kolarik.at/
mailto:office@gasthaus-kolarik.at
http://www.weinland-hotel.at/
mailto:office@weinlandhotel.at

